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 Veröffentlicht am 17.10.1989

Norm

UWG §25 Abs4

Rechtssatz

Die Beseitigung einer irreführenden Ankündigung im Zuge des Prozesses kann nur dann zur Versagung der

Urteilsveröffentlichung führen, wenn eine irreführende Ankündigung nur kurze Zeit wirksam gewesen ist.
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